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ANFRAGE 

der Abg.Dr.Partik-Pable 
an den Bundeminister für Finanzen 
betreffend Ermächtigung der Zollwache zur Erledigung kraftfahrrechtlicher Agenden 

Seit Juli 1993 hat auch die Zollwache kraftfahrrechtliche Agenden übertragen 
bekommen. Bis heute haben aber im Burgenland 5 Bezirkshauptmannschaften noch 
keine Ermächtigung dafür ausgestellt, daß die Zollwache nach dem KfG vorgehen kann. 
Der.leit ist die Zollwache in jenen Bezirken der burgenländischen Grenzen in denen die 
BH noch nicht die erforderlichen Ermächtigungen erteilt hat gezwungen, wie vor der 
Novelle der Übertragungsgesetze die Gendarmerie einzuschalten oder bei der BH 
Anzeige zu erstatten. 
Nach Information der Anfragesteller haben sonst bundesweit alle 
Bezirkshauptmannschaften die Ermächtigung ausgestellt, lediglich jene 5 
burgenländischen Bezirkshauptmannschaften sind säumig. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen an den Bundesminister für Finanzen folgende 

ANFRAGE 

1) Sind Sie über den oben geschilderten Sachverhalt informiert? 

2) Kennen Sie den Grund, warum die Ermächtigungen bisher noch nicht ausgestellt 
wurden? 

3) Was werden Sie unternehmen, um zu erreichen, daß die Zollwachebehörden rasch die 
Ermächtigungen erhalten? 
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